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L46109 Tierhaltung Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

TierschutzG Wr 1987 §12 Abs1;

VStG §19;

Rechtssatz

Beim Tierhaltungsverbot nach § 12 Abs 1 Wr Tierschutz- und TierhalteG 1987 handelt es sich nicht um eine Strafe oder

Nebenstrafe, sondern um eine administrative Sicherungsmaßnahme im ö<entlichen Interesse des Tierschutzes, sodaß

die Berücksichtigung der strafgerichtlichen Verurteilung und der dieser zugrundeliegenden einzelnen Sachverhalte im

Verfahren betre<end die Erlassung eines Tierhaltungsverbotes nicht gegen das "Doppelverwertungsverbot" verstößt.

Aus diesem Grunde knüpft der Gesetzgeber in § 12 Abs 1 Wr Tierschutz- und TierhalteG 1987 an eine entsprechende

"Bestrafung" der mit einem Tierhaltungsverbot zu belegenden Person an.
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